
Rhein-Erft-Kreis Beschlussvorlage

Der Landrat - öffentlich -

Drucksache 345/2021

Aktenzeichen: 85 - OnDemand-Verkehr

federführendes Amt: 85 Amt für Öffentlichen Personennah-
verkehr

Antragsteller:

Beratungsfolge Termin Bemerkungen

Verkehrsausschuss 08.09.2021

Einführung eines Pilotprojektes OnDemand-Verkehr

Beschlussvorschlag:

Der Verkehrsausschuss beauftragt die Verwaltung, auf Grundlage des beigefügten Feinkonzeptes für einen 
OnDemand-Verkehr der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH, eine Beschlussvorlage zur nächsten Sitzung 
des Kreisausschusses sowie des Kreistages vorzulegen, mit der die REVG mit der Durchführung eines On-
Demand-Verkehrs in drei Pilotgebieten der Städte Bergheim, Erftstadt und Frechen beauftragt werden 
soll. 

Sachdarstellung:

Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), das am 01.08.2021 in Kraft getreten ist, sieht 
auch die Zulassung neuer flexibler Bedarfsverkehre vor. Dabei bietet der sogenannte Linienbedarfsverkehr 
gem. § 44 PBefG (neu) Mobilitätsangebote in Ergänzung zum klassischen Linienverkehr an. Er ist – im Un-
terschied zum herkömmlichen Linienverkehr – dadurch gekennzeichnet, dass er auf vorherige Bestellung 
und ohne festen Linienweg erfolgt. 

Diese Novellierung ermöglicht es der REVG, ein OnDemand-System in drei ersten Pilotgebieten anzubieten. 

Mit dem Beschluss zum Doppelhaushalt 2021/2022 (DS-Nr. 125/2021) war die Verwaltung beauftragt wor-
den, die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Einführung flexibler Bedienformen im 
ÖPNV zu prüfen und darzulegen. Weiterhin sollte die REVG durch die Verwaltung beauftragt werden, die 
Abstimmung mit den genannten Kommunen (Frechen, Erftstadt, Bergheim) weiter zu verfolgen und der 
Verwaltung ein abgestimmtes Feinkonzept inkl. Kostenschätzung zur Einführung eines On-Demand-
Verkehrs bzw. eines Flexiblen Anrufsammeltaxis (FAST) in den betreffenden Kommunen vorzulegen. In 
Abstimmung mit den Städten Bergheim, Erftstadt und Frechen sollen die Dichte und Dauer der Bedienung 
festgelegt werden. Die drei Städte wurden in der Zwischenzeit von der REVG über das Vorhaben infor-
miert. 

Das Feinkonzept ist inkl. einer Kostenschätzung dieser Vorlage beigefügt. Die Geschäftsführung der REVG 
wird in der Sitzung am 08.09.2021 das Konzept vorstellen und für Rückfragen zur Verfügung stehen.

Bergheim,     06. September 2021

Frank Rock
Landrat




